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Offene Hilfen

Zur Entlastung von Familien von behin-
derten oder von Behinderung bedrohter
Menschen

Haben Sie einen behinderten Menschen in
Ihrer Familie und benötigen Sie manchmal
Unterstützung? 

Die meisten Kinder, Jugendlichen oder auch
Erwachsenen mit geistiger oder mehrfacher
Behinderung wachsen in ihrer Familie auf.
Trotz vorhandener Einrichtungen, wie bei-
spielsweise Förderschule und Tagesstätte,
trägt die Familie die Hauptlast bei der Be-
treuung, der Erziehung und der Pflege und
muss ihre Lebensweise stark auf die Bedürf-
nisse des behinderten Familienmitgliedes ein-
stellen. Die Familie bringt viel Zeit, Geduld,
Energie und Kraft auf und kommt oft an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit.

Um das Wohlergehen und die Stabilität von
Familien behinderter Menschen zu fördern,
bieten wir eine Reihe von flexiblen und fami-
lienorientierten Angeboten. So können Sie,
als Familienmitglied eines behinderten Men-
schen, auch Ihre eigenen Interessen wahr-
nehmen. 

Offene Hilfen

Zeppelinpromenade 9
82319 Starnberg
Telefon: (0 81 51) 44 92 13
Telefax: (0 81 51) 44 92 02
Mobil: 0171-9 35 87 02

Die Lebenshilfe im 
Landkreis Starnberg
Helfen, fördern, entwickeln

Die Lebenshilfe Starnberg ist ein modernes
Dienstleistungsunternehmen für geistig und
mehrfach behinderte Menschen sowie Kinder
mit Entwicklungsstörungen und Verhaltens-
auffälligkeiten. 

Unsere 200 Mitarbeiter betreuen rund 700
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 14
Einrichtungen im Landkreis Starnberg. Das
umfangreiche Dienstleistungsspektrum
umfasst die Bereiche:

Frühförderung
Fachdienst für Kindergärten
Heilpädagogische Kindergärten
Heilpädagogische Horte
Franziskus-Schule
Heilpädagogische Tagesstätte
Wohnheime
Betreutes Wohnen
Offene Hilfen

Wir bieten den Betroffenen sowie deren
Familien Unterstützung in allen Altersstufen.
Ganzheitliche Förderung und soziale Inte-
gration stehen im Mittelpunkt. Die Arbeit
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist
gekennzeichnet durch ein hohes Maß an
Engagement und Professionalität im pädago-
gischen und therapeutischen Handeln.

Entlastung für
Familien
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Leistungsspektrum 
Offene Hilfen

Die Offenen Hilfen bieten Betreuungsmöglich-
keiten, Freizeitangebote sowie Beratung und
Anleitung:

Betreuung und Pflege des behinderten 
Menschen stunden- sowie tageweise oder 
auch über einen längeren Zeitraum im 
Elternhaus oder in der Wohnung der 
Lebenshilfe
Themenspezifische Wochenendangebote in
der Wohnung der Lebenshilfe Starnberg
Freizeiten/Wochenendfahrten von Freitag 
Nachmittag bis Sonntag Abend
Begleitung bei Aktivitäten und Veranstal-
tungen, wie z. B. Clubangebote, 
Konzerte, Fußballspiele etc.
Beratung zur Finanzierung der Betreuung 
und Pflege sowie Hilfe bei der Antrag-
stellung
Betreuung im Wohnheim
Pflichtpflegebesuche

Unsere Betreuerinnen 
und Betreuer

Die Leiterin der Offenen Hilfen, Sozialpäda-
gogin Beate Kahmen, organisiert für Sie den
Einsatz von geeigneten Betreuerinnen und
Betreuern. 

Bei den Offenen Hilfen setzen wir nebenbe-
ruflich tätige Betreuerinnen und Betreuer ein.
Einige bringen schon berufliche Erfahrung im
Behindertenbereich, oder eine entsprechende
Ausbildung mit. So arbeiten zum Beispiel
Sozialpädagogen, Erzieher, Heilerziehungs-
pfleger oder Ergotherapeuten bei uns mit.
Andere Betreuerinnen oder Betreuer haben
auch ohne berufliche Erfahrung aus sozialem
Engagement bereits ihre Tätigkeit bei den
Offenen Hilfen begonnen. Sie erhalten 
Schulungen in allen wichtigen Fragen der
Betreuung behinderter Menschen und treffen
sich in regelmäßigen Abständen zum Erfah-
rungsaustausch.

Finanzierung

Wenn Sie für Ihr Kind Pflegegeld bekommen,
können Sie folgende „Töpfe“ bei Ihrer Pfle-
gekasse beantragen, um daraus Betreuungen
bei der Lebenshilfe Starnberg zu finanzieren:

Urlaubs- und Verhinderungspflege 
§ 39 SGB XI

Für jedes Jahr stehen Ihnen 1.432 Euro zur
Verfügung
Sie beantragen dieses Budget bei der 
Pflegekasse
Sie können direkt mit der Pflegekasse 
abrechnen
Auf Ihren Wunsch kann der Leistungs-
erbringer direkt mit der Pflegekasse 
abrechnen
Sie können dieses Budget für weitere 
Leistungserbringer nutzen
Wird das Budget in einem Kalenderjahr 
nicht aufgebraucht, verfällt es.

Pflegeleistungsergänzungsgesetz 
§ 45b SGB XI

Es stehen Ihnen für ein Kalenderjahr 
460 Euro zur Verfügung
Sie beantragen dieses Budget bei der 
Pflegekasse
Die Abrechnung erfolgt stundenweise
Wird dieses Budget nicht aufgebraucht, 
ist es ins nächste Jahr übertragbar.

Freiräume schaffen

Während wir uns um Ihr behindertes Kind
kümmern, können Sie die freie Zeit zur Ent-
spannung nutzen, oder einmal Ihren eigenen
Bedürfnissen und Interessen nachgehen.
Auch Geschwisterkinder benötigen manch-
mal die alleinige Aufmerksamkeit der Eltern.
Durch unsere Wochenendangebote können
Sie sich auch mal eine längere Auszeit gönnen.

Hilfe will organisiert sein

Wenn Sie die Unterstützung der Offenen
Hilfen benötigen, rufen Sie uns einfach an. In
enger Absprache mit Ihnen und unter Berück-
sichtigung der individuellen Bedürfnisse Ihres
Kindes wählen wir den passenden Betreuer
oder die passende Betreuerin aus. Je nach-
dem welche Art der Betreuungsform Sie wün-
schen, wird der Betreuer beziehungsweise
die Betreuerin Ihr Kind dann entweder in
unserer Wohnung, bei Ihnen zu Hause oder
auf einer Freizeit betreuen.


